
1473 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (1412 der Bei
lagen): Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der Republik österreich zum Ver
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Republik österreich zur Regelung von ver
mögensrechtlichen Beziehungen vom 23. Juni 

1960 

Im Hinblick auf den seit 1960 erheblich ge
stiegenen Sach- und Bauaufwand der katholischen 
Kirche hat der Heilige Stuhl daher im April 
1969 die österreichische Bundesregierung um die 
Aufnahme von Verhandlungen zur Herbeifüh
rung einer Erhöhung des gemäß Art. II Abs. 1 
lit. a des kirchlichen Vermögensvertrages, BGBL 
Nr. 195/1960, geleisteten Fixbetrages von 

1»50 Millionen Schilling ersucht. Diese Verhand
lungen führten zum Ergebnis, daß die Steige
rung des Fixbetrages um ein Drittel gerecht
fertigt und tragbar angesehen werden kann. 

Durch Art. I des vorliegenden Zusatzvertrages 
soll demgemäß der Betrag von 50 Millionen 
Schilling auf 67 Millionen Schilling ab dem Jahre 
1970 erhöht werden. Diese Erhöhung des Fix
betrages beträgt 340/0, also rund ein Drittel. 

Art. II legt in sinngemäßer Anwendung des 
Art. XXII des Konkordates fest, daß Aus
legungsschwierigkeiten im gemeinsamen Einver
ständnis beigelegt werden sollen. 

Art. III des Abkommens bestimmt, daß der 
Vertrag von Österreich und ,dem Heiligen Stuhl 
zu ratifizieren ist. Er tritt - unbeschadet der 
mit 1. Jänner 1970 beginnenden höheren staat-
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lichen Leistungen - am Tage des Austausches 
der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Der vorliegende Zusatzvertrag, der am 29. Sep
tember 1969 in Wien unterzeichnet worden ist, 
darf wegen seines gesetzvertretenden Charakters 
nur mit Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Art. 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 und in der Fassung des Bun
desverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 59/1964 abge
schlossen werden. 

. Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 28. November 1969 in Verhandlung gezogen 
und einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die 
Genehmigung dieses Zusatzvertrages zu emp
fehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hält im vor
liegenden Falle die Erlassung eines bes'onderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B.-VG. in der Fassung des Bundesverfassungs
gesetzes BGBl. Nr. 59/1964 zur Erfüllung dieses 
Staatsvertrages für entbehrlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem Zusatzver
trag 'Zwischen dem Heiligen Stuhl und der Re
publik österreich zum Vertrag zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur 
Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen 
vom 23. Juni 1960 (1412 der Beilagen) die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 28. November 1969 

Dr. Fiedler 
Obrnannstellvertreter· 
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